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Abschnitt 8 Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung  
(Auszüge aus der ÜSchO 2009) 

§ 49 Grundlagen des Unterrichts 
(1) Unterricht zielt auf die ganzheitliche Förderung der Schülerinnen und Schüler, er 
umfasst den kognitiven, den sozialemotionalen sowie den psychomotorischen 
Bereich. Jede Schülerin und jeder Schüler ist entsprechend der individuellen 
Lernvoraussetzungen und Entwicklungsmöglichkeiten zu fördern. 
(2) Die oberste Schulbehörde legt insbesondere durch Bildungsstandards, Schulart- 
und schulstufenspezifische Vorgaben für die einzelnen Unterrichtsfächer und 
Lernbereiche sowie Stundentafeln das Nähere über die Bildungs-, Erziehungs- und 
Lernziele fest. Die Schulen erstellen schuleigene Arbeitspläne, die sich an diesen 
Vorgaben orientieren und zusammen mit ihnen die Grundlagen des Unterrichts 
bilden. 

§ 50 Grundlagen der Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung 
(1) Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung werden gemäß § 25 Abs. 1 
SchulG durch die pädagogische Verantwortung und die Freiheit der Lehrkraft 
bestimmt. Leistungen von Schülerinnen und Schülern sind als Schritte und Resultate 
im Lernprozess zu sehen. 
(2) Bei der Leistungsfeststellung und der Leistungsbeurteilung sind vielfältige 
mündliche, schriftliche und praktische Beiträge zu berücksichtigen. Alle zur 
Leistungsfeststellung herangezogenen Arbeitsformen müssen im Unterricht geübt 
worden sein. 
(3) Die Leistungsbeurteilung erfolgt punktuell oder epochal. Die Anzahl der 
Leistungsbeurteilungen kann bei den einzelnen Schülerinnen und Schülern 
unterschiedlich sein. 
(4) Die besonderen Belange behinderter Schülerinnen und Schüler sind zu 
berücksichtigen, insbesondere sind ihnen die zum Ausgleich ihrer Behinderung 
erforderlichen Arbeitserleichterungen zu gewähren. Satz 1 kann auch für 
Schülerinnen und Schüler mit besonderen Lernstörungen entsprechend angewandt 
werden. Das Nähere regelt das fachlich zuständige Ministerium. 

§ 52 Klassen- und Kursarbeiten, schriftliche Überprüfungen 
(1) Klassen- und Kursarbeiten sowie die schriftliche Überprüfung dienen der 
individuellen Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung. 
(2) Mindestens eine Klassen- oder Kursarbeit je Fach wird im zweiten Schulhalbjahr 
der Klassenstufen 5 und 7 als Parallelarbeit durchgeführt. Weitere Parallelarbeiten 
können vorgesehen werden. 
(3) Die Klassen- oder Kursarbeiten eines Fachs sind entsprechend dem Fortgang 
des Lernprozesses gleichmäßig auf das Schuljahr zu verteilen. Zu Beginn des 
Schulhalbjahres wird bekannt gegeben, in welchen Zeiträumen voraussichtlich 
Klassen- oder Kursarbeiten vorgesehen sind. 
(4) In Fächern, in denen keine Klassen- oder Kursarbeiten vorgesehen sind, kann in 
jedem Schulhalbjahr eine schriftliche Überprüfung angesetzt werden. Die schriftliche 
Überprüfung erstreckt sich höchstens auf die Unterrichtsinhalte der letzten zehn 
Unterrichtsstunden, darf bis zu 30 Minuten dauern und nicht in den letzten vier 
Wochen vor der Zeugniskonferenz geschrieben werden. In Fächern, in denen 
Klassen- oder Kursarbeiten vorgesehen sind, sind schriftliche Überprüfungen nicht 
zulässig. 
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(5) Mehr als insgesamt drei Klassen- oder Kursarbeiten oder schriftliche 
Überprüfungen an sechs aufeinanderfolgenden Kalendertagen dürfen nicht gefordert 
werden. 
(6) An einem Unterrichtstag darf nur eine Klassen- oder Kursarbeit oder schriftliche 
Überprüfung gefordert werden. 
(7) Am letzten Unterrichtstag vor und in der jeweils ersten Fachstunde nach den 
Ferien darf keine Klassen- oder Kursarbeit oder schriftliche Überprüfung gefordert 
werden. 
(8) Die Termine der Klassen- oder Kursarbeiten und schriftlichen Überprüfungen 
werden mindestens eine Woche vorher bekannt gegeben. 
(9) Zwischen der Rückgabe einer benoteten Klassen- oder Kursarbeit und der 
nächsten Klassen- oder Kursarbeit in demselben Fach müssen mindestens zwei 
Unterrichtswochen liegen, damit den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit der 
Leistungsverbesserung gegeben ist. 
(10) Die Rückgabe einer Klassen- oder Kursarbeit oder schriftlichen Überprüfung 
erfolgt innerhalb angemessener Frist. 

§ 53 Leistungsbeurteilung 
(1) Leistungen werden nach dem Grad des Erreichens von Lernanforderungen 
beurteilt. Die Beurteilung berücksichtigt den individuellen Lernfortschritt der 
Schülerinnen und Schüler, ihre Leistungsbereitschaft und auch die Lerngruppe, in 
der die Leistung erbracht wird. 
(2) Die Leistungen werden nach dem sechsstufigen Notensystem mit den Noten 
,,sehr gut", ,,gut", ,,befriedigend", ,,ausreichend", ,,mangelhaft" oder ,,ungenügend" 
beurteilt. Den Noten werden folgende Definitionen zugrunde gelegt: …. 
(3) Die in der gymnasialen Oberstufe erzielten Noten werden in Punkte umgerechnet. 
…. 
(4) Die Leistungsbeurteilung erfolgt durch die unterrichtenden Lehrkräfte auf der 
Grundlage von Beurteilungskriterien, über die die Schülerinnen und Schüler 
informiert worden sind. Hält die Schulleiterin oder der Schulleiter in Ausnahmefällen 
die Änderung einer Note für notwendig, so ist das Einverständnis mit der Lehrkraft 
anzustreben. Kommt eine Einigung nicht zustande, entscheidet die Schulleiterin oder 
der Schulleiter im Benehmen mit der Fachkonferenz. 
(5) Die Fachlehrkraft führt mit den Schülerinnen und Schülern ein Gespräch, wenn 
ein Drittel oder mehr der Noten einer Klassen- oder Kursarbeit oder einer 
schriftlichen Überprüfung unter ,,ausreichend" liegt. Nicht ausreichende Noten wegen 
Leistungsverweigerung oder Täuschung werden bei der Berechnung des Quorums 
nicht berücksichtigt. Die Schulleiterin oder der Schulleiter entscheidet nach Anhören 
der Fachlehrkraft und der Sprecherin oder des Sprechers der Lerngruppe, ob der 
Leistungsnachweis wiederholt wird. Die Noten der Wiederholung sind maßgeblich. 
(6) Absatz 5 gilt auch für Parallelarbeiten nach § 52 Abs. 2; dabei ist das Ergebnis 
aller beteiligten Klassen oder Kurse maßgeblich. Liegt in einer einzelnen Klasse oder 
in einem einzelnen Kurs ein Drittel oder mehr der Noten einer Klassenoder 
Kursarbeit unter ,,ausreichend", schlagen die Fachlehrkräfte der Schulleiterin oder 
dem Schulleiter geeignete Maßnahmen vor. 
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§ 56 Bekanntgabe der Leistungsbeurteilung, Rückgabe von Arbeiten der 
Schülerinnen und Schüler 
(1) Die Schülerinnen und Schüler haben das Recht auf Auskunft über ihren 
Leistungsstand, auf Bekanntgabe der Bewertungsmaßstäbe und auf Begründung der 
Noten. 
(2) Bei Klassen-, Kursarbeiten und schriftlichen Überprüfungen wird die 
Notenverteilung (Notenspiegel) mitgeteilt. Noten für mündliche Leistungsnachweise 
werden bis zum Ende der Unterrichtsstunde oder in der nächsten Unterrichtsstunde 
bekannt gegeben. Epochalnoten sind nach Abschluss der Unterrichtseinheit 
mitzuteilen. 
(3) Fach-, Klassen- und Kursarbeiten sowie schriftliche Überprüfungen und 
besondere Lernleistungen werden den Schülerinnen und Schülern ausgehändigt. Die 
Eltern minderjähriger Schülerinnen und Schüler sollen Kenntnis nehmen. 
(4) Werden die Arbeiten nicht rechtzeitig zurückgegeben, kann die Aushändigung 
weiterer Arbeiten an die Schülerin oder den Schüler unterbleiben. Die Eltern 
minderjähriger Schülerinnen und Schüler sind davon zu unterrichten. 
(5) Klassen-, Kursarbeiten, schriftliche Überprüfungen und Schülerarbeiten in den 
künstlerischen Fächern sind am Ende des Schuljahres, Facharbeiten und besondere 
Lernleistungen nach Abschluss des Abiturs zurückzugeben. Aus wichtigem Grund 
kann die Schule Arbeiten länger behalten. 

Abschnitt 9 Zeugnisse und Versetzung  
Unterabschnitt 1 Zeugnisse 

§ 61 Festsetzung der Zeugnisnoten 

(1) Die Zeugnisnote eines Faches wird von der zuständigen Fachlehrkraft 
festgesetzt. Die Fachlehrkraft hat ihre Beurteilungsgrundlagen auf Verlangen der 
Schulleiterin oder dem Schulleiter offenzulegen. Die Schulleiterin oder der Schulleiter 
achtet im Rahmen der Dienstordnung auf die Koordination der Notengebung. 
(2) Zur Festsetzung der Zeugnisnote eines Faches, in dem mehrere Klassenarbeiten 
geschrieben worden sind, wird eine Gesamtnote für Klassenarbeiten und eine 
Gesamtnote für andere Leistungsnachweise gebildet. Die Gesamtnote soll durch 
eine hinreichende Zahl von Einzelnoten begründet sein. Die Gesamtnote muss nicht 
der rechnerische Durchschnitt der Einzelnoten sein. Einzelnoten können 
unterschiedlich gewichtet werden, wenn dies durch den Schwierigkeitsgrad oder den 
Umfang der überprüften Leistung begründet ist. Die Zeugnisnote ist der rechnerische 
Durchschnitt der Gesamtnote für Klassenarbeiten und der Gesamtnote für andere 
Leistungsnachweise; ergibt der Durchschnitt einen Bruchwert, ist er unter 
Berücksichtigung der Tendenz jeder der beiden Gesamtnoten und des 
Gesamteindrucks auf- oder abzurunden. Beide Gesamtnoten und die Zeugnisnote 
werden in die Zeugnisliste aufgenommen. 
(3) Ist in einem Fach nur eine Klassenarbeit geschrieben worden, wird die 
Zeugnisnote aus der Note der Klassenarbeit und der Gesamtnote für andere 
Leistungsnachweise gebildet. Dabei ist die Note der Klassenarbeit jedoch geringer 
zu gewichten; im Übrigen gilt Absatz 2 Satz 2, 3 und 4 entsprechend. Die 
Zeugnisnote in Fächern, in denen keine Klassenarbeiten geschrieben worden sind, 
ist die Gesamtnote der anderen Leistungsnachweise. 
(4) Sind nach den Stundentafeln die Leistungen einzelner Fächer 
zusammenzufassen, ist für diese Fächer eine gemeinsame Zeugnisnote zu bilden. 
Die zuständigen Fachlehrkräfte legen die Note gemeinsam fest. Die gemeinsame 
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Zeugnisnote muss nicht der rechnerische Durchschnitt der Einzelnoten sein. Dies gilt 
insbesondere dann, wenn die einzelnen Fächer sich nach Stundenzahl und Gewicht 
der Leistungsanforderungen unterscheiden. 
(5) Absatz 4 gilt entsprechend für die Bildung der Zeugnisnote eines Faches, das in 
fachliche Teilbereiche aufgeteilt ist. 
(6) Die Zeugnisnoten des Jahreszeugnisses werden aufgrund der Leistungen im 
gesamten Schuljahr unter stärkerer Berücksichtigung der Leistungen im zweiten 
Schulhalbjahr festgelegt. Bei Schulwechsel sind die Zeugnisnoten des 
Abgangszeugnisses zu berücksichtigen. 
(7) Kann eine Zeugnisnote aus Gründen, die bei der einzelnen Schülerin oder dem 
einzelnen Schüler selbst liegen, nicht erteilt werden, wird im Zeugnis anstelle der 
Note vermerkt, dass die Leistung nicht feststellbar ist. Die Gründe hierfür sind unter 
Bemerkungen anzugeben. Stellt die Klassenkonferenz unter Vorsitz der Schulleiterin 
oder des Schulleiters oder der Vertreterin oder des Vertreters ein schuldhaftes 
Verhalten, insbesondere Leistungsverweigerung fest, wird das Fach bei der 
Versetzungsentscheidung wie die Zeugnisnote ,,ungenügend" gewertet. Dies ist im 
Zeugnis zu vermerken; in die über die Schülerin oder den Schüler zu führenden 
Unterlagen ist eine Begründung aufzunehmen. 
(8) Bei Fächern, bei denen Epochenunterricht nur im ersten Schulhalbjahr erteilt 
wurde, ist die Note des Halbjahreszeugnisses in das Jahreszeugnis als Zeugnisnote 
zu übernehmen. 

§ 62 Bewertung von Mitarbeit und Verhalten 

(1) Die Bewertung der Mitarbeit bezieht sich vor allem auf die Arbeitsbereitschaft und 
das Bemühen der Schülerin oder des Schülers, die sich in Sachbeiträgen zu den 
selbstständig oder gemeinsam mit anderen zu lösenden Aufgaben äußern. Bei der 
Bewertung des Verhaltens sind die Rechte und Pflichten der Schülerin oder des 
Schülers zu berücksichtigen. Die Bewertung bezieht auch das Verhalten in der 
Gruppe mit ein. 
(2) Mitarbeit und Verhalten werden aufgrund der Vorschläge der einzelnen Lehrkräfte 
durch die Klassenkonferenz unter Vorsitz der Schulleiterin oder des Schulleiters oder 
der Vertreterin oder des Vertreters bewertet. 
(3) Die Bewertung erfolgt mit: 
,,sehr gut", wenn die Mitarbeit oder das Verhalten der Schülerin oder des Schülers 

besondere Anerkennung verdient, 
,,gut", wenn die Mitarbeit oder das Verhalten der Schülerin oder des Schülers den an 

sie oder an ihn zu stellenden Erwartungen entspricht, 
,,befriedigend", wenn die Erwartungen im Ganzen ohne wesentliche 

Einschränkungen erfüllt werden, 
,,unbefriedigend", wenn die Mitarbeit oder das Verhalten der Schülerin oder des 

Schülers nicht den Erwartungen entspricht. 
(4) Die Bewertung ,,unbefriedigend" ist im Zeugnis zu begründen. 
 


